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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Zweck 

Die nachstehenden Bedingungen regeln die Veranstaltungen in der Fondation Beyeler (FB).  

 

Reservationsbedingungen 

Die Reservation der Räumlichkeiten, die durch die FB zu erbringenden Dienstleistungen sowie die daraus 

resultierenden Kosten werden dem Besucher schriftlich mitgeteilt. Die Bestätigung/Vereinbarung ist durch den 

Benutzer innert 14 Tagen nach Erhalt unterzeichnet zu retournieren, ansonsten fällt die Reservation für den 

Benutzer dahin.  

 

Annullierung / Verschiebung von Veranstaltungen 

Kommt es zur Annullierung des definitiv bestätigten Anlasses, muss dieser bis spätestens 4 Wochen vor Beginn 

schriftlich abgesagt werden. Bei Annullierung nach diesem Zeitpunkt sehen wir uns gezwungen, die Hälfte der 

Raummiete zu verrechnen. 

 

Zahlungsbedingungen und Vorauszahlungen 

Die Preise für die Veranstaltungen sowie die Dienstleistungen sind im vorliegenden Bestätigungsschreiben 

festgehalten. Zur Garantie Ihrer Reservation ist die Einhaltung folgender Zahlungsmodalitäten Voraussetzung: 

– Die Raummiete muss bis 2 Wochen vor Veranstaltung bezahlt werden.  

– Weitere Kosten werden nach dem Anlass in Rechnung gestellt.  

 

Versicherung 

Versicherung von Ausstellungsobjekten und anderen Gegenständen, die durch den Veranstalter mitgebracht 

werden, ist Sache des Veranstalters.  

 

Haftung 

Sämtliche Risiken – soweit für das Museum keine Haftpflicht besteht – trägt der Veranstalter. Insbesondere 

übernimmt die FB keine Haftung für den Verlust von Gegenständen und Wertsachen der Benutzer.  

 

Ausstattung / Technische Einrichtungen 

Die Räumlichkeiten werden gemäss Vereinbarung zwischen beiden Parteien ausgestattet, unter Berücksich-

tigung unserer Sicherheitsbestimmungen und unter Einbezug unserer Techniker. Zusätzlicher Aufwand wird 

separat in Rechnung gestellt.  

 

Raumnutzung / Schäden an den Mietobjekten 

Sämtliche Räumlichkeiten, Einrichtungen und Mobiliar werden in einwandfreiem Zustand zur Verfügung gestellt. 

Die Nutzung hat unter der Einhaltung der üblichen Sorgfaltspflicht zu erfolgen. Für Schäden aller Art haftet der 

Benutzer. Festgestellte Schäden, insbesondere Schäden am Parkettboden, werden auf Kosten des Mieters 

durch die FB oder im Auftrag der FB repariert. Dies gilt auch für die Parkanlage.  

Das Rauchen ist im ganzen Museum nicht gestattet. 

 

Werbung 

Dito Hausordnung. Zur Information der Gäste sind einzelne Hinweistafeln innen und aussen erlaubt. 

 

Catering 

Die Abwicklung von Caterings ist mit unseren Cateringpartnern abzusprechen. Siehe Liste. 

 

Anerkennung dieser Vereinbarung 

Der Benutzer erklärt ausdrücklich, die Geschäftsbedingungen erhalten zu haben und die darin enthaltenen 

Bedingungen mit der Unterschrift auf der Auftragsbestätigung in allen Teilen einzuhalten und anzuerkennen. 

 

 

Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Basel-Stadt. 


